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A. Z.
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Industrie, Gewerbe und Handel, Schaffung eines Heimarbeitsgesetzes,
Wiedereinbürgerung von ehemaligen Schweizerinnen, Beibehaltung der
schweizerischen Staatszugehörigkeit bei der Heirat mit einem Ausländer,
Vertretung der Frauen in ausserparlamentarischen Kommissionen von
Bund, Kantonen und Gemeinden, Frauenstimm- und -Wahlrecht.

PTzr/scW/f/zcAe .Sessensïe//«7zg.- Zulassung zu allen Berufen, Förde-
rung der hauswirtschaftlichen und beruflichen Ausbildung, u.a. durch
die Gründung von Haushaltungs- und Berufsschulen, Schaffung besonde-
rer Berufsberatungsstellen für Mädchen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit,
Recht der verheirateten Frau zur Berufsausübung, Stellung der Frau in
der Sozialversicherung, Einführung einer Mutterschaftsversicherung, Zu-
Stimmung beider Ehegatten bei Eingehung einer Bürgschaft, Kampf gegen
die Teuerung, Hilfe beim Absatz landwirtschaftlicher Produite in Zeiten
von Ueberproduktion im Inland, Kampf gegen die Glücksspiele u. a. m.

ArzieWwg kW ZPyg/eae.- Kampf gegen Prostitution und Geschlechts-
krankheiten, Aufklärung der Jugendlichen über die sexuelle Frage, Kampf
gegen den Alkoholismus, gegen Schundliteratur und -film, Staatsbürger-
liehe Ausbildung der Mädchen.

GemezKWM/zz'g&ez'/.- Vermittlung von Heimarbeit, Sammlungen aller
Art für in Not Geratene, Errichtung und Betrieb von Kinderkrippen, Kin-
derheimen, Mütterberatungstellen, unentgeltlichen Rechtsauskunftsstellen
für Frauen, von alkoholfreien Gemeindestuben und Gaststätten, von Sol-
datenstuben und Kantinen, Spitälern und Säuglingsheimen, Ermöglichung
verbilligter Ferien für Mütter, berufstätige Frauen und Kinder usw.

Auf vielen Gebieten betreuen die Frauenorganisationen durch ihr
Wirken eigentliche öffentliche Aufgaben. Neben dieser sichtbaren Hilfe in
der Form der verschiedenen Werke sei vor allem die wichtige Funktion
der Frauenorganisationen auf dem Gebiete der V«KteWrg<?r/z'cAeK Ar-
zzieÄKwg Ar Arawew genannt. Dieses beständige Aufrufen der Frauen für
die Fragen der Allgemeinheit ist nicht ohne Früchte geblieben. Es hat
sich in Zeiten der Not als sehr wertvoll erwiesen. Die Mitglieder der
Frauenorganisationen waren z. B. während der Kriegszeit sehr tätige
Mitarbeiterinnen im Interesse der wirtschaftlichen und geistigen Landes-
Verteidigung. Aber auch in Friedenszeiten erfüllen die Frauenorganisatio-
nen in dieser Beziehung eine Aufgabe von grosser staatspolitischer Be-
deutung.
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